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Ausfertigung 

.KAMMERGERICHT 

Im Namen des Volkes 

Geschäftsnummer: 

. (4) 121 Ss 124/22 (164/22) 
(578) 231 Js 2702/21 Ns (28/22) 

•. 

In der Str~fsache gegen 

  
 

 

wegen Volksverhetzung 

hat der 4. Strafsenat des Kammergeri~hts in Berlin in der Sitzung vom 11.Mai 
2023, an der teilgenommen haben:. · 

Vorsitzender Richtet am Kammergericht  
als Vorsitzender, · 

Richter am Kammergericht  
Richter am Landgericht  
als beisitzende Richter, 

) 
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. . 
Obe.rstaatsanwalt  
als Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 

Rechtsanwalt  
Rechtsanwalt  
als Verteidiger, 

Justiz~eschäftigte  
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, 

für R e c h t erkannt: 

Die ~evision der Staatsanwaltschaft Berlin gegen das Urteil· des Landge

richts Berlin vom 12·. Mai 2022 wird auf Kosten der Landeskasse Berlin, die 

auch die notwendigen Auslagen des Angeklagten zu tragen hat, verworfen. 

Gründe: 

I. 

1. Das Amtsgericht Tiergarten h~t den Angeklagten am 9. Dezember 2021 wegen 

Volksverhetzung (§ 130 Abs. 3 StGB) zu einer· Geldstrafe von 50 Tägessä~en zu je 

15 Euro verurteilt. Auf die hiergegen eingeHegte Berufung des Angeklagten hin hat das 
. . 

Landgericht Berlin am 12. Mai 2022 das angefochtene Urteil aufgehoben und den An-

g-eklagten fn3igesproc~en. Hiergegen wendet sich die Staatsanwaltschaffmifihrer .. ·auf 

dieSachrüge gestützten Revision. 

2. Das Landgericht hat folgende Feststellungen getroffen: 

,Am f2. März 2021 um 12.18 Uhr teilte der Angeklagte. in Berlin auf seinem · 
öffentlich· einsahbaren Profil der Internet-Plattform· Facebock den Post eines 
Bekannten. Dieser Post beinhaltete das Bild eines gelben Sterns, der in dieser 
Art i.n de~ Zeit des National~ozialismus zur Kennzeichnt.:ing von Juden verwen-
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det wurde, mit der Inschrift ,,Nicht geimpft" und der unmittelbar darüber plazier
ten Überschrift "Die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen". Den Post 
versah der Angeklagte zusätzlich mit dem Kommentar: "Ich bin dabei, einen 
Judenstern zu basteln und an meine Jacke zu stecken, wenn die indirekte Impf
pflicht kommt!" · , · 

Der Beitrag wurde bei Facebock von N.utzern sowohl positiv als auch - über
wiegend - negativ k.ommentiert, wobei die negativen Kommentare unter ande- . 
rem. auf die Unverhältnismäßigkeit des Vergleichs mit dem Holocaust und 9ie 
damit verbundene Verharmlosung desselben hinwiesen. · 

· Der Angeklagte,· der jüdische Vorfahren hat, seit 2017 Mitglied der Deutsch
.lsraelischen Gesellschaft e.V. ist und im Jahr .2015 versuchte,· zum Judentum 
zu konvertieren, wollte. mit dem Post auf die Diskriminierung von Ungeimpften 
und Impfgegnern- wie ihm selbst- hinweisen und sich als Opfer der Coronapo
litik der d~ut~chen Bundesregierung darstellen." 

3. Das Landgericht ~~t das festgestellte Verhalten des Angeklagten als nic~t strafbar 

erachtet. Es fehle an der nach § 130 Abs. 3 StGB erforderlichen Eignung zur ~törung 

des öffentlichen Friedens. Die lnstrumentalisierung des "Judensterns" für d~e Kritik des 

·Angeklagten am· Umgang mit Impfgegnern und Ungeimpften begrUnde keine Störung 

. des-öffentlichen Friede(ls~ S~lbst offensichtlich a~stößige und bewus~t provozierende· 

Äyßerungen seien von der tv1einungsfreiheit gedeckt.- Die freiheitliche G~undordnung 

setze. darauf, dass die~en nicht mit Ver~oten begegnet, sondern in der öffentlichen . 

Auseinandersetz~:Jng entgegengetreten werde. ·Dies sei hier durch die negativen Korn-. . 

mentierungen des "Posts" des Angeklagten geschehen, der allen Internetnutzern zur 

o_ffenen und kritischen. Auseinander~etzu~g zugänglich gewes~n sein. Auch- in_ der Ge-
. . 

~amtschau sei die Äußerung nicht darauf ausgerichtet gewesen, zu Gewalttaten oder 

sonstigem Rechtsbruch anzustacheln oder die Hemmschwelle zur Begehung rechts- . 

gutsgefährdender Handlungen herabzusetzen. Vielmehr ziele sie mit der Überschrift 

und der Ankündigung zu "Basteln" darauf,. eine ungerechtfertigte und vorschn.elle Ver-. . . 

. urteilung Ungeimpfter und die Coronapolitik der Bunqesregierung anzuprangern. Der 

Beitrag reihe_ sich in die Reihe der wä_hrend der Coronapanqemie vermehrt festzustel

lende Be~träge in sozialen Medien ein, durch Holocaustvergleiche höchstmögliche Auf

merksamkeit zu erregen und sich zugleiC?h- völlig un~ngemessen- als o·pfer zu stili-
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· sieren. Mit dem Begriff ;,Menschenjagd" habe .sich der An.geklagte. nicht auf die Verfol-. . 
. ... . 

gung von Juden bezogen, sondern auf Ungeimpfte wie ihn selbst, deren Schicksal er 

demjenigen der Juden während des Nationalsozialismus·gleichstelle. Zu einer gewalt

tätigen od~r aufrührerischen Gegenrea_ktion. fordere der Angeklagte gerade. nicht auf. 

Dem ,,Post" wohne kein Bedrohungspotential inne. Dies gelte auch unter Berücksich

tigung· der Stimmungslage in der Bevölkerung und der politischen Situation zur Tatzeit, 

die .durch vermehrtes Schüren von rassistischen und antisemiti~chen Ressentiments, . . . 

eine zunehmende Polarisierung zwischen Bevölkerungsgruppen wie Geimpften und 

~ngeimpfte_n und eine Entwicklung sozialer .f\1edien zu einem Hort verbalisierter Hass

kriminalität geprägt sei. Es handele sich um eine weitere Äußerung zur Vergift.ung des 

~esellschaftlichen und politischen Klimas,· der jedoch keine Unfriedlichkeit innewohne. 

4. Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin vertre-. 
tenen Revision der Ansicht, ·das Verhalten des Angeklagten sei zur· Störung des. öf

fentlichen ·Friedens geeignet, w.eil es die Hemmschwelle für die Begel=lung antisemiti- · 

scher Übergriffe herabsetze und bei Impfgegnern die Berei~schaft ·~rhöhe, gewaltsam 

g~gen die staatlichen Maßnahmen und Andersdenkende vorzugehe·n. Die General

staatsanwaltschaft führt ergänzend an, die UrteilsgrUnde. seien lückenhaft, weil. sie 

keine ausreichenden Feststellungen zur Stimmungslage in der Bevölkerung und der 

politischen Situatio~ sowie deren Auswirkungen ~ur Tatzeit enthielten. 

II. 

. . 
Das zulässig erhobene Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft bleibt ohne ~rfolg. Das 

angefochtene Urteil hält der sachlich-rechtlichen Überprüfung stand. 

1 .. Es kann dahinstehen, ob der Ang~klagte eine unter der Herrschaft des Nationalso

zia.lismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches be

zeichneten Art im Sinne des § 130 Abs. 3 StGB verharmlost hat, weil mit der Verwen

dung des "Judensterns" in Verbindung mit der Inschrift "Nicht geimpft'·' die systemati-
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. . 

sehe Ermordung von sechs Millionen Juden während der Herrschaft des Nationalsozi-· 

alismus bagatellisiert werde (vgl. BayObLG, Beschluss vom 25. Juni 2020- 205 StRR · 

240/20- [juri~-Rdn. 8]; d~e gegen das Urteil geric~tete Verfassungsbeschwerde wur~e 
. . 

nicht zur Entscheidung angenommen, vgl. BVerfG, Beschluss vom 21.0~.2021 - 1 

BvR 1787/20- üt:~ris]; LG Würzburg NSlZ:-RR 2022, 242 f.; L~ Köln, Beschluss vom 

. 4._ April 2022 -113 Qs 6/22- [juris-Rdn. 15]; AG ~aarbrücken, Urteil vom 30. J~li 2020 

- 126 Cs 26 Js 1453/19 (205/20) -, BeckRS 2020, 43494 [Rdri. 2~]), oder ob nur ein 
• • p • 

Nachteil der ungeimpften Bevölkerung durch die eingeschränkte Teilna~me am öffent

lichen Leben gegenüber den Geimpften überzogen dramatisiert wird,.was eineAner

kennu~g des Leids d.er ·Juden im Nationalsozialismus voraussetze (vgl. L~ Aachen, 

Beschluss vom 18. August 2022-60 Qs 16/22- Uuris]; Hoyen/Obert NStZ 2022, 331, 

334), beziehungsw~is~ ~ich die Nutzung des Judensterns nicht konkret. auf de~ Völ-

.. ·kermord an den Juden und damit nicht ~uf eine Handlung nach.§ 6 Abs. 1 des Völker-
• I • • o 

strafgesetzl;>ucties beziehe (vgl. AG Clausthai~Zellerfeld, Urteil vom 1. August 2022 -

3 Cs 801 Js 35154/21- Uuris]; wohl auch Fischer, ~tGB 70. Auflage,§ 130 Rdn. 27; 

offengelasse.n: OLG Saarbrücken, Beschluss vor.n 8. März 2021- Ss.72/2020 [2/2·1]

[juris]). 
. ·. 

2. Denn das Landgericht hat zutreffend die Eignung der Äußerung. des. Angeklagten 

zur Störung des öffentlichen Friedens n~ch § ·130 Abs. 3 StGB verneint. 

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Eignung, den öf

fentlichen Frieden zu s~ören, bei der ·hier in Frage kommenden Begehung~weise des 

Verharmlosans anders als in den Fällen der Leugnung und der Billigung ~igens fest-
. . . 

zustellen und nicht indiziert (vgl. BVerfG NJW 2018, 2861, 2862). Dem Begriff des . 

öffentlichen Friedens ist ein im Lichte des Art. 5 Abs. 1 GG eingegrenztes Verständnis 

zugrunde zu legen, nach dem Eingriffe in die Meinungsfreiheit nicht darauf gerichtet 

sein dürfen, Schutzmaßnahmen gegenü~er rein geistig bleibenden ~irkun~en v~n_be-· 

stimmten Meinung~äußerungen zu treffen (vgl. BVerfG NJW 2010, 47, 52). Die mögli

che Konfro!ltation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedankli

chen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle UmWälzung der. 
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: .gelte_nderi Ordnung gerichtet ·sind, gebärt zum freiheitlichen Staat (vgl.. BVerf<? aaO, 
. . 

5~). Weder der Schutz vor einer "Vergiftung des geistigen Klimas" noch der Schutzder 

Bevölkerung vor eiher Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien 

oder eine offenkundig falsche Interpretation der Gesch~chte sind Eingriffsgrund (vgl. 

BVerfG NJW 2018, 47, 2861, 2862; 2010, 47, 53). Die Verfassung setzt vielmehr da~ 

rauf, das~ auch diesbezüglich Kritik und selbst Polemik gesellschaftlich ertragen, ihr 

mit bürgerschaftlich~m Engagement begegnet und letztlich in Freihei_t die Gefolgschaft 

verweigert wird (vgl. BVerfG NJW 2010, 47, 53). 

Ein legitimes Schutzgut ist der öffentliche Frieden hingegen in einem Ver~tändnis als · 

Gewährleistung von Friedlichkeit. Ziel ist -hier der Schlitz vor Äußerungen, die ihrem 

Inhalt nach erkennbar auf rechtsgutgefährdende Handlungen hin angelegt sind (vgl. 

BVerfG NJW 2018, 2861 f.; 2010, 47, 53). Die Wahrung des öffentlichen Friedens be:.. 

zieht sich insoweit auf die AußenWirkungen von Meinungsäußerungen etwa durch Ap

pelle oder Emotionalisierungen, di~ be~ den Angesprochenen ~andlungsbereitschaft 
- . 

au~lösen oder Hemmschwellen herabsetzen oder Dritte unmittelbar einschüchtern 

(vgl. BVerfG aaO). Eine Verurteilung kann ·dann an Meinungsä.ußerungen anknüpfen, 
. . 

wenn sie über die Überzeugung-sbildung hinaus mitte~bar auf Realwirkurigen angelegt 

sind und etwa in Form von Appellen zum Rechtsbruch, aggressiven Emotionalisierun-
. . . . 

gen oder durch Herabsetzung von Hem~~chwellen rechtsgutgefährdende Folgen un-

mittelba"r auslösen können (vgl. BVerfG aaO). 

b) Ausgehend von diesen Maßstäben ist es zunächst entgegen der· Rechfsallsicht~der ·· 

Generalstaatsanwaltschaft nicht zu beanstanden, dass das angefochtene Urteil keine 

(weitergehenden) Feststellungen ~ur konkreten Stimmungslage in der Bevölkerung 

und der politischen Situation sowie deren Auswirkungen enthä.lt. 

. . 

Wird der Angeklagte -wie hier- aus rechtlichen Gründen freigesprochen, so müssen 

die Urteilsgründe nach § 267 Abs: 5 Satz 1 StPO die rechtlichen Erwägungen erken.:. 

nen lassen, warum das festgestellte Verhalten nicht strafbar ist, weil andernfalls nicht" 

erkennbar wird, welcher Grund die Freisprechung tr~gt (vgl. BGH NStZ-RR 1997, 374). 
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Dies· setzt voraus·, dass die Feststellungen zur Sache derart geschlossen mitgeteilt · 

werden, dass sie den Bezugspunkt für die rechtliche Würdigung einerseits und_ den 

angenommenen Umfang tatgerichtliche~ Kognition andererseits revisionsge~ichtlich 

~rkennba'r machen (vgl. -~en~ke in MüKo/StPO, § 267 Rdn. 502; vgl. auch OLG Stutt

gart NStZ-RR 2013, ~ 7 4). Die Eignung zur Friedensstörung nach § 130 StGB ist ein · 

Tatb~standsmerkmal, das zusätzlich_zu de~ Äußerung hinzutreten muss und zu dem 

der Tatrichter die erforderlichen Feststellungen zu treffen hat (vgl. BGH NStz 2017, 
I • • • 

146, 148; NJW 2001, 624, 626; KG, Beschluss vom 30. Juli 2020 ~ [5] 161. Ss 7 4/20 

[31/20]- üuris-Rdn. 29]). 

Oiesen Anforderungen entspricht das angefo.chtene Urteil. Öas Landgericht, das im 

Rahmen seiner rechtlichen Würdigung schlagwortartig eine Zunahme von rassisti

schen .und antisemitischen Ressentiments, verbalisierter Hasskriminalität und gesell-. . . . 
schaftlicher Polarisierung in den l~tzten ·Ja_hren konstatiert h~t, war- entgegen· der 

Revision ...... n_icht veranlasst, weitergehende Feststellungen zur konkreten StimmUngs

lage in der Bevölkerung u~d der politischefl Situation zur Tatze)t zu treffen. Denn d~ren 

Berücksichtigung könnte für steh allenfalls dafu fyhren, in der Äußer~·ng des Ange

klagten einen .(weiteren) Beitrag zu'r Vergiftung des geistigen Klimas zu sehen, ihr hin-
. . ' 

gegen keinen unfriedlichen Charakter verleihen (vgl. K~, Beschluss vom 13. ,Februar 

2023- [2].121 S~ 140/22 [44/22] _;; OLG Saarbrücken aaO Ouris-Rdn. 26]). 

Aber auch soweit die Generalstaatsanwaltschaft zusätzliche .Feststellun~en zu den 

·"Auswirkungen dieser Missstände'' in· Form von "Rechtsbrüche[n] und insbesondere 
. . 

Gewalttaten" vermis~t, verhilft dies der Revision nicht zum Erfolg. Das Landgericht hat 

festgestellt, dass die Äußerung bei dem angesprochenen Personenkreis auf überwie-
. . 

gend kritische Reaktionen stieß, der Angeklagte selbst dem Judentum ~ahe steht und 

Mitglied in einem deutsch-israelischen Verein ist. Angesichts dieses besonderen Um

felds, auf das die Äußerung traf, waren Feststellungen zu den Auswirkungen ·des all

gemeinen geset'lschaftlichen und politischen Diskurses zur Tatzeit auf die Begehung 

von Rechtsbrüchen oder Gewalttaten hier nicht erforderlich. 
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c) ·Ma~geblich für die Be.urteilung. der Eignung zur öffentlichen Friedenss.tör.ung ist eine 

Gesamtwürdigung von Art, Inhalt, Form und Umfeld der konkreten Äußerung (ygl. KG 
. . 

aaO; OLG Saarbrücken aaO Uuris-Rdn. 23]). Zwar ist der Eintritt einer konkreten Ge

fatu für den öffentlichen Frieden nicht erforderlich, zu prüfen ist aber, ob die jeweilige 
' . 

Handlung bei genereller Betrachtung gefahrgeneigt war (ygl. ·BGH NStZ 2017~ 146, 

147; NJW 2001, 624, 626; jeweils mwN). Dabei können auch nachträglich eingetretene 

Umstände- hier di·e negativen Kommentierungen .anderer Nutzer-berücksichtigt wer-

... den (vgl. OLG Saar~rücken aaO; Fischer aaO, Rdn. 13a; Krauß in LK, StGB 13. Auf

lage,-§-:-t30 Rdn. 138). 

Die Kammer hat mit tragfähiger Begründung, insbesondere mit Blick auf den Inhalt der 

Äußerung und.die überwiegend kritischen Reaktion~n des an~esprochenen Publikunis 

· geschlossen, dass die Äußerung nicht .auf Rechts~ruch, aggressive Emotionalisierun

gen oder die Her~bsetzung von Hemmschwellen gegen rechtsgutsgefährdende Hand

. Iunge~') angelegt war. Angesichts der ablehnenden Kommentierungen unter Verweis 
. . 

aüf die. Unverhältnismäßigkeil des Vergleichs der Situation von Ungeimpften heut~ mit 

dem Leid der juden während de~ Holocausts war die Äußerung mit ihrem ·konkreten 

Inhalt trotz_ i~rer für jedermann zugänglichen. Veröffentlichung auf der Plattform Face~ 

book nicht geeignet, unfr.iedliche. Reaktionen zu provozieren. Die ~ußerung barg daher 

- entgegen der Auffassung der Revision - auch nicht die Gefahr der Herabsetzung 

von Hemmschwellen . 

. Per Einwand der Staatsanwaltschaft~ die Veröffentlichung legitimiere mftdenr inCJe~ - : -. 

Überschrift des geteilten "Posts" enthaltenen Vorwurf. der "Menschenjagd" auf Impfge

gner ein gewaltsames Vorgehen gegen den Staat oder Andersdenkende, differenzier:t 

ni~ht hinreichend zwischen dem (verm~intlichen) Anlass der Empörung un.d der in A~s

sicht gestellten Reaktion auf diesen. Der vom Angeklagten hinzugefügte Kommentar, 

er bastele sich einen "Judenstern" und wolle diesen tr~.Q~n, wenn die "indirekte Impf-
,. . 

.Pflicht" komme, lässt viermehr erkennen, dass die ÄußerÜrig,·auf eine Kundgab~ des 
. ' ' . ~· ' 

Protests in dieser zwar besonders provoziere~äen, aber dennoch nicht u~friedli~hen 

Form .ge~ichtet war. .. 
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d) Der Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 25. Juni 2020 - 205 

StRR 240/20 -steht der Entscheidung des Senats nicht entgegen. Die dortigen Ent

scheidung- die eine Abbildung des Judenster~s mit den Jahreszahlen" 1933 - 1945", 

dem Logo der AfD und dem Zusatz .. 2013- ?" betraf -beruht auf Umständen, die mit 

dem· hier zu b_eurteilenden Sachverhalt nicht zu vergleichen sind. So begründet das 

Gericht die Eignung zur Friedensstörung mit Blick auf das "erhebliche mediale Echo 

und öffentliche Interesse an dem Bundespart~itag" der AfD, bei dem der Angeklagte 

Jür alle auf dem und um das Messegelände befindlichen Personen deutlich zu erken

nen" ein Plakat hochhielt Durch eine zusätzliche Veröffentlichung bei .. Twitter" hatte 

der dortige Angeklagte die mediale Verbreitung weiter befördert. Demgegenüber er

folgte die hiesige Veröffentlichung in einem kritischen Umfeld ohne besondere öffent

liche Aufmerk~amkeit. Auch inhaltlich wies die dortige Äußerung , die mit den Zusätzen 

"Hetze in Deutschland" und .. Die Schlägertruppen des Establishments ... haben ver

sagt" verbunden war (vgl. vorgehend AG Augsburg , Urteil vom 23. August 2019- 06 

Cs 101 Js 134200/18 - , BeckRS 2019, 57849) , maßge.bliche Besonderheit~n auf. 

II I. 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung beruht auf§ 473 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 

StPO. 

   

Ausgefertigt 
Berlin, 17. Mai 2023 




